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Auskunftsanspruch der Steuerpflichtigen  

im Besteuerungsverfahren gewährleisten ! 

 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit einer einfachen Verwaltungsan-

weisung den Auskunftsanspruch der Bürgerinnen und Bürger im Besteuerungsver-

fahren weitgehend eingeschränkt. Es macht die Auskunftserteilung von einem „be-

rechtigten Interesse“ abhängig, was zu einer Einschränkung des Auskunftsrechts 

führt.  

 

Die Vorgehensweise des BMF steht im krassen Widerspruch zum Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichts vom 10. März 2008 (1 BvR 2388/03). Danach sind auch 

von der Finanzverwaltung die Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung 

und auf effektiven Rechtsschutz zu gewährleisten. Der in § 19 Bundesdatenschutz-

gesetz (BDSG) verankerte umfassende Auskunftsanspruch findet auch im Besteue-

rungsverfahren unmittelbare Anwendung.  

 

Es ist inakzeptabel, dass verfassungsrechtlich garantierte Auskunftsrechte der Steu-

erpflichtigen ausgehebelt werden. Auch die Finanzverwaltung ist an Recht und Ge-

setz gebunden.  

 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder fordert, 

dass das BMF die Verwaltungsanweisung vom 17. Dezember 2008 unverzüglich 

aufhebt. Die Finanzbehörden des Bundes und der Länder sind zu verpflichten, ent-

sprechend der Rechtslage den Auskunftsanspruch zu erfüllen. Die Datenschutzbe-

auftragten des Bundes und der Länder appellieren zudem an den Bundesgesetzge-

ber, den Auskunftsanspruch der Steuerpflichtigen durch eine eindeutige Regelung in 

der Abgabenordnung klarzustellen, die dem § 19 BDSG entspricht. 

 


